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AUSGEWÄHLTE KAPITEL DES ÖFFENTLICHEN RECHTS (KS)

Hausarbeit

Wiederholung der Einheiten 1 bis 4

Diese Hausarbeit bietet Ihnen die Möglichkeit, das bisher Gelernte zu üben und Ihre Mitarbeitsnote zu verbessern – sie zählt als Teil Ihrer Mitarbeit. Bitte lösen Sie die Beispiele selbständig und geben Sie die ausgefüllten Bögen in der ersten Einheit nach Weihnachten ab. Danke und Frohe Weihnachten! H.K.

I. Prüfen Sie die nachstehenden Aussagen zum Rechtsstaat !

	
	JA
	NEIN

	a. In einem Rechtsstaat ist die staatliche Machtausübung durch gehörig kundgemachtes Recht vorhersehbar und berechenbar.
	
	

	b. Die Kundmachung der Bundesgesetze erfolgt im Bundesgesetzblatt, die Kundmachung der Landesgesetze im Landesgesetzblatt. Verordnungen sind grundsätzlich nicht kundzumachen.
	
	

	c. Nach dem Konzept der materiellen Gewaltenteilung dürfen generelle Normen nur durch Gesetzgebungsorgane erlassen werden. In der österreichischen Verfassung sind aber auch generelle Rechtsakte von Verwaltungsbehörden (Verordnungen) vorgesehen.
	
	

	d. Nach dem in Österreich herrschenden Prinzip der formell-organisatorischen Gewaltenteilung ist eine Tätigkeit unabhängig von ihrem Inhalt dann Gesetzgebung, wenn sie von einem Gesetzgebungsorgan gesetzt wird.
	
	

	e. Entsprechend dem Prinzip der formell-organisatorischen Gewaltenteilung darf kein Organ gleichzeitig als Gericht und als Verwaltungsbehörde eingerichtet sein.
	
	

	f. Formalgesetzliche Delegation liegt vor, wenn das Gesetz nicht ausreichend bestimmt ist und daher die Bindung der Vollziehung an die Gesetze nur formaler Natur wäre. Ein derart unbestimmtes einfaches Gesetz wäre daher verfassungswidrig.
	
	

	g. Gerichtsorgane sind vor allem jene Organe, die mit den richterlichen Privilegien der Unabhängigkeit, der Unversetzbarkeit und der Unabsetzbarkeit ausgestattet sind.
	
	


II. Prüfen Sie die nachstehenden Aussagen zum Bundesstaat und kreuzen Sie entsprechend an!

	
	JA
	NEIN

	a. Im Bundesstaat verbinden sich mehrere Staaten zu einem Gesamtstaat. Das Verhältnis zwischen diesen Staaten wird durch Verfassungsrecht geregelt.
	
	

	b. Im Sinne des bundesstaatlichen Prinzips kommen den Ländern eigene Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen zu; darüber hinaus sind die Länder auch an der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes beteiligt.
	
	

	c. Die Verteilung der Gesetzgebungs- und Vollzugskompetenzen zwischen Bund und Ländern obliegt dem Bundesverfassungsgesetzgeber.
	
	

	d. Die Stellung der Länder im Bundesstaat ist schwach ausgeprägt. Dies zeigt sich unter anderem auch daran, dass die Bundesverwaltung grundsätzlich unmittelbar vollzogen wird.
	
	

	e. Dem Bundesrat steht in der Regel ein suspensives Vetorecht zu, dh dass der Nationalrat das Gesetz gegen den Willen des Bundesrates durch Beharrungsbeschluss in Kraft setzen kann.
	
	


III. Prüfen Sie, welchen Gesetzgebungs- bzw Vollzugsbereichen des Bundes und der Länder die nachstehenden Materien zuzuordnen sind und kreuzen Sie entsprechend an ! Geben Sie jeweils die verfassungsgesetzliche Grundlage an !

	Materie
	Bund
	Land
	Kompetenz

	
	Gesetz
	Gesetzgebung
	Vollzie
	Gesetz
	Gesetzgebung
	Vollzie
	Grundlage

	
	geb.
	Grund-satz-
	Ausführungs-
	hung
	geb.
	Grund-satz
	Ausführungs-
	hung
	       (Art ... B-VG)

	Fremdenverkehr
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jugendfürsorge
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ortsbildschutz
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vereinsrecht
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Naturschutzrecht
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Staatsbürgerschaft
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Überprüfen Sie die nachstehenden Aussagen auf ihre Richtigkeit ! Grundrechte ...

	
	JA
	NEIN

	a. ... schützen ausschließlich natürliche Personen.
	
	

	b. ...  wirken uneingeschränkt auch zwischen Privaten und gegenüber dem privatwirtschaftlich handelnden Staat; man nennt dies die so genannte Drittwirkung der Grundrechte.
	
	

	c. ... binden auch die Gerichte. 
	
	

	d. ... binden auch die einfache Gesetzgebung.
	
	

	e. ... sind subjektive Rechte im Verfassungsrang.
	
	

	f. ...  können unter einem Gesetzesvorbehalt stehen: entweder unter einem Erfüllungsvorbehalt oder unter einem Ausführungsvorbehalt.
	
	


V. Geben Sie an, welche Grundrechte in den nachfolgenden Sachverhalten verletzt sein könnten und führen Sie die entsprechende(n) Verfassungsstelle(n) an!

	Sachverhalt
	Grundrecht
	Norm

	a. Der Kriminalbeamte öffnet die durch die Post zugestellten Briefe eines Verdächtigen.
	
	

	b. Die Behörde enteignet einen Teil des Grundstückes des Richard Richtig, da dieser für den Bau einer neuen Bundesstraße benötigt wird.
	
	

	c. Die Behörde untersagt einer Gruppe von Tierschützern die Abhaltung einer Demonstration gegen zu lange Tiertransporte auf einem öffentlichen Platz.
	
	

	d. Wegen des Bestehens einer ortsansässigen Fahrschule in B verweigert die Behörde einer Fahrschule aus L die Abhaltung von Fahrschulkursen in B.
	
	

	e. Ein Schuldirektor beschlagnahmt die gesamte Ausgabe der Schülerzeitung „Unsere Schule“, die einen gegen ihn gerichteten Artikel enthält.
	
	

	f. Der Gesetzgeber legt die Altersgrenze für den Bezug der Studienbeihilfe für Männer bei 26 und für Frauen bei 27 Jahren fest.
	
	


VI. Der VfGH kontrolliert die Einhaltung der Verfassung. Die Verfassung räumt ihm zahlreiche Kompetenzen ein. Zu den wichtigsten Kompetenzen zählt die Prüfung von Bescheiden, die zumeist wegen der behaupteten Verletzung von Grundrechten angefochten werden. Die folgende Aufgabe soll Sie mit einem Erkenntnis des VfGH näher vertraut machen.

Der VfGH hat am 15. Oktober 2005 entschieden, dass ein Verpflegungsgeld von rund 6 Euro für Zivildiener nicht angemessen ist. Besuchen Sie die Homepage des VfGH (www.verfassungsgerichtshof.at) und suchen Sie den Wortlaut des Erkenntnisses vom 15.10.2005 (B 360/05-9, B 425/05-8). Beantworten Sie dann folgende Fragen:

1. Wer hat in dieser Sitzung den Vorsitz geführt?

2. Wie heißt der Präsident des VfGH?

3. War die Sitzung öffentlich?

4. Gegen die Bescheide welchen Bundesministers war Beschwerde erhoben worden?

5. Auf welche Rechtsgrundlage stützten die Beschwerdeführer ihre Beschwerde?

6. Was hat der VfGH „zu Recht erkannt“?

7. Hat er die Bescheide aufgehoben?

VII. Welche rechtshistorisch bedeutsamen Ereignisse stehen am Beginn der Entwicklung der 

1. Republik?

VIII. Fall:

Nehmen Sie an, der Österreich-Konvent erarbeitet einen Vorschlag, für künftige Nationalratswahlen ein Mehrheitswahlsystem einzuführen. Vor allem würde dadurch erreicht, dass nur mehr zwei bis maximal drei Parteien im Nationalrat vertreten seien. Damit entstünden klare Mehrheiten und die Regierungsbildung wäre erleichtert.

1.  Was versteht man unter einem Mehrheitswahlsystem? 

2.  Mit welchem Präsenz- und Konsensquorum müsste ein Gesetz, das das Mehrheitswahlrecht    einführt, beschlossen werden? Begründen Sie Ihre Auffassung und nennen Sie die einschlägigen Vorschriften.

3. Welche Möglichkeiten gibt es, die Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vorzeitig zu beenden?
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